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Amt I~r Tiroler Landesregierung 
Präs.Abt.II/EG-Referat-842/68 

A6010 Innsbruck. am 26. Aug. 1992 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 

1016 IHen 

Betreff: Entwurf eines Geldwäschereigesetzes; 
Stellungnahme 

Zu GZ 578.010/1-11 3/92 vom 4. August 1992 

fel 0512,508, Durchwuh: Kiappe 

FAX OS12S0S59S 

Sachbearbeiter T)r. '3iechl 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen, 

151 

Gegen den übersandten Entwurf eines' Geldwäscnereigesetzes wird vom Stand

punkt der von der Landesregierung zu wahrenden Interessen kein Einwand 

erhoben. 

25 Ausfertigung dieser Stellungnahme werden unter einem der ?arlaments

direktion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für-die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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